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Amtliche Mitteilung          

 

 

Mitteilung über Korrektur aus dem Amtsblatt Nr. 05/17  

Der Beschluss GV-049/2017 vom 18.07.2017 „Beitrittsbeschluss zur Haushaltssatzung 
2017“ wie im Amtsblatt veröffentlicht, ist mit falscher Beschluss Nr. angegeben worden. 
 
Der Beitrittsbeschluss zur Haushaltssatzung 2017 läuft unter der Beschluss Nr.  
GV-048/2017 sowie auch die Anlage zum Beitrittsbeschluss GV-048/2017 
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Bekanntmachung des Wahlleiters zur Nachbesetzung 
im Wahlausschuss 

 
Für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen ist ein 
Wahlausschuss gemäß § 16 Abs. 1 BbgKWahlG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 
BbgKWahlV zu bilden. 
Die Zusammensetzung erfolgt auf Vorschlag der im Wahlgebiet vertretenen Parteien, 
politischen Vereinigungen und Wählergruppen aus den wahlberechtigten Personen des 
Wahlgebietes. 
 
Durch den Rücktritt eines Beisitzers aus persönlichen Gründen wird nun eine 
Nachfolgerin/ein Nachfolger gesucht. 
 
Vorschläge dazu sind durch die im Wahlgebiet vertretenen Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen bis zum Freitag, den 08.09.2017 
bei mir, dem Wahlleiter für die Gemeinde Eichwalde 
Gemeinde Eichwalde, Grünauer Straße 49, 15732 Eichwalde 
schriftlich oder per Mail 
über Frau Sparenberg (Wahlbehörde) wahlbehoerde@eichwalde.de einzureichen. 
 
In diesem Zusammenhang verweise ich auf den § 92 Abs. 4 und 5 BbgkWahlG: 
Abs. 4: 
Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerber, 
Vertrauenspersonen und stellvertretende Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge 
dürfen nicht Wahlleiter oder deren Stellvertreter sein und keine ehrenamtliche Tätigkeit 
nach Abs. 1 Satz 1 (Beisitzer der Wahlausschüsse und Mitglieder der Wahlvorstände) 
ausüben. Wahlleiter oder deren Stellvertreter scheiden mit ihrer schriftlichen Zustimmung 
zur Aufnahme in einen Wahlvorschlag (§ 28 Abs. 5 oder § 70 Abs. 3) oder mit ihrer 
Benennung auf einem Wahlvorschlag als Vertrauensperson oder stellvertretende 
Vertrauensperson aus ihrem Amt aus. Satz 3 gilt für die Beisitzer der Wahlausschüsse 
und die Mitglieder der Wahlvorstände entsprechend. 
Abs. 5: 
Die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach Abs. 1 Satz 1 (Beisitzer der 
Wahlausschüsse und Mitglieder der Wahlvorstände) dürfen insbesondere ablehnen 
1. die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages, des 
Landtages, der Bundesregierung und der Landesregierung, 
2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit dem Vollzug der Wahl oder mit 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt sind, 
3. wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
4. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie 
die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert, 
5. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden Gründen oder 
wegen einer Krankheit oder wegen einer Behinderung nicht in der Lage sind, das Amt 
ordnungsgemäß zu führen sowie 
6. wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb 
ihres Wohnortes aufhalten. 

 
Eichwalde, 03.08.2017 
 
gez. Jochen Seidel 
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Wahlleiter 
Ende der amtlichen Bekanntmachung 

Informationen und Mitteilungen 

 

Anwohnerinformation  
zu Bauarbeiten 

 
 
 

Bauvorbereitungen im Bereich S-Bahnstation Eichwalde  

- Grundsanierung Personenunterführung - 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass voraussichtlich ab Herbst 2017 bis 

Mitte 2019 bauvorbereitende Arbeiten im Umfeld der S-Bahnstation Eichwalde für die 
Grunderneuerung der Personenunterführung erfolgen. 
 
Für die Realisierung werden vorab folgende Leistungen ausgeführt: 

 
Umsetzen der Fahrradabstellanlagen am Eingang August-Bebel-Allee zu den 
vorhandenen Anlagen auf der ehemaligen Ladestraße der Bereich der 
ehemaligen Laderampe (ab der dann erweiterten Fahrradabstellanlage) wird 
gesperrt – daher keine Parkmöglichkeiten mehr halbseitige Sperrung der 
Heinrich-Heine-Allee im Bereich der Zugänge zur Personen-unterführung 

 
Die konkreten Zeiten für verkehrliche Einschränkungen werden wir Ihnen gesondert 
rechtzeitig bekannt geben. Wir bitten bereits vorab um Entschuldigung für eventuell 
anfallende Belästigungen durch die Bauarbeiten und möchten um Ihr Verständnis bitten. 
Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich 
zu halten. 
 
 
Ihre Deutsche Bahn 

 
Berlin, Juli 2017 
 
 
**************************************************************************************************** 
 

In der Zeit vom 08.08.2017 bis 22.08.2017 findet keine 
Sprechstunde des Mieterschutzbundes statt!!! 

Die Sprechstunde der Schiedsstelle wird vom 05.09.2017 auf den 
29.08.2017 vorverlegt!!!  

Das Rathaus bleibt am 25.09., 02.10. und am 
30.10.2017 geschlossen!!! 
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************************************************************************************************** 
 

Neuer Revierpolizist für Eichwalde 
 
Ich stehe Ihnen gern als polizeilicher Berater oder zur Anzeigenaufnahme, im Rathaus 
Eichwalde oder bei Ihnen zu Hause, zur Verfügung.  
 
Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin unter der  
Telefonnummer: 03375 2701047 oder per E-Mail: andre.haupt@polizei.brandenburg.de 
 
Revierpolizei - Erreichbarkeit 
 
Montag – Freitag: 08:00 Uhr - 14:00 Uhr. 
 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Notfallnummer der Polizei: 110 oder 
an die  

Polizeiinspektion Dahme Spreewald 
Tel. 03375 2700  
Köpenicker Straße 26  
15711 Königs Wusterhausen. 

 
Andre Haupt 
Polizeihauptmeister 
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